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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1936

Norm

StGB §105 A3

Rechtssatz

Der Beurteilung einer Drohung nach dem § 98 lit b StG (nunmehr § 105 StGB) steht nicht entgegen, daß die Drohung

gegen das Organ einer juristischen Person gerichtet war, die zu erzwingende Leistung hingegen aus dem Vermögen

dieser juristischen Person erfolgen sollte.
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